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Ressortabstimmung zum Referentenentwurf des BMUKN für ein Gesetz  

zur Anpassung des Verpackungsrechts und anderer Rechtsbereiche an die 

Verordnung (EU) 2025/40 – Auswirkungen auf die Brau- und Getränkewirtschaft   

      

 

 

Sehr geehrter Herr Staatssekretär, 

der Deutsche Brauer-Bund e.V. vertritt als Dachverband die Interessen der 1.500 überwiegend 

mittelständischen und handwerklichen Brauereien in Deutschland. 

 
Wir wenden uns heute an Sie und Ihr Haus, weil wir durch das geplante Gesetz zur Anpas-

sung des Verpackungsrechts und anderer Rechtsbereiche an die Verordnung (EU) 2025/40 er-

hebliche Nachteile für die deutsche Brauwirtschaft mit ihrem hohen Mehrweganteil von der-

zeit knapp 80 Prozent befürchten müssen. 

 

Am 17. November 2025 hatte das Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz 

und nukleare Sicherheit den Referentenentwurf dieses Gesetzes in die Verbändeanhörung ge-

geben, parallel läuft aktuell wenige Tage noch die Ressortabstimmung, an der auch Ihr Haus 

beteiligt ist. Wir schreiben Ihnen mit der dringenden Bitte, die Perspektive der mittelständisch 

geprägten Brau- und Getränkewirtschaft im Rahmen der laufenden Ressortabstimmung zu 

würdigen. 

 

Geplante Sonderabgabe für Verpackungen 

 

Artikel 1 des Referentenentwurfs beinhaltet das Gesetz zur Durchführung der Verordnung 

(EU) 2025/40 betreffend Verpackungen, das Verpackungsrecht-Durchführungsgesetz (Ver-

packDG). Dessen §§ 24 ff. sehen eine Sonderabgabe in Höhe von 5 Euro je Tonne in Verkehr 
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gebrachter Verpackungen vor, die sich für die gesamte Wirtschaft auf ca. 100 Millionen Euro 

pro Jahr summieren würde. Als Begründung für diese Sonderabgabe wird auf Artikel 51 Ab-

satz 3 der EU-Verpackungsverordnung (PPWR) verwiesen, wonach bestimmte Wirtschaftsbe-

teiligte verpflichtet werden sollen, Maßnahmen zur Reduzierung und Prävention von Verpa-

ckungsabfällen zu finanzieren. 

 

Vor dem Hintergrund der Ankündigung des Koalitionsvertrags, Steuern und Abgaben zu sen-

ken, um die deutsche Wirtschaft zu stärken, und angesichts der Tatsache, dass sich die deut-

sche Wirtschaft aktuell im dritten Jahr der längsten Rezession seit Jahrzehnten befindet, er-

scheint eine derartige Belastung der Wirtschaft nicht akzeptabel. Für die deutsche Brauwirt-

schaft, die in diesem Jahr einen Absatzrückgang von ca. 7 Prozent verkraften muss und die 

seit den Pandemie-Maßnahmen des Staates etliche Millionen Hektoliter verloren hat, ist so 

eine Abgabe nur schwer zu verkraften. 

 

Die geplante Höhe der Abgabe ist umso unverständlicher, als sich aus Artikel 51 Absatz 3 

PPWR eine derartige Belastung der Wirtschaft nicht unmittelbar ergibt. Die Reduzierungs- und 

Präventionsmaßnahmen gemäß Artikel 51 Absatz 3 PPWR müssen nämlich nicht zwingend in 

der unmittelbaren Förderung von Wiederverwendung und Wiederbefüllung von Verpackun-

gen liegen, wie dies § 26 VerpackDG vorsieht, sondern können auch deutlich weniger kosten-

intensive Maßnahmen, wie z.B. Aufklärungskampagnen, sein. 

 

Umweltfreundliche Mehrwegpools werden nicht gefördert, sondern verteuert 

 

Wir kritisieren vor allem den Umstand, dass die geplante Abgabe auch für Mehrwegverpa-

ckungen zu bezahlen sein soll. Das bedeutet, dass diejenigen Verpackungen, deren Verwen-

dung man steigern möchte, also Mehrweg, durch eine Abgabe zu deren Förderung verteuert 

werden sollen. Uns erscheint dies absolut kontraproduktiv und im Fall der Brauereien noch 

dazu äußerst ungerecht. 

 

Bier wird bereits zu ca. 80 Prozent in Mehrwegverpackungen abgefüllt – eine Steigerung dar-

über hinaus ist nur sehr schwer möglich und würde auch bei weitem nicht mehr so viel Poten-

zial zur Abfallvermeidung bieten, wie dies bei einer Steigerung der Mehrwegquoten in ande-

ren Segmenten wie Wasser oder Softdrinks der Fall wäre. Das bedeutet, dass die deutsche 

Brauwirtschaft, obwohl sie als einzige Branche die gesetzliche Zielvorgabe der Bundesregie-

rung von 70 Prozent Mehrweganteil erfüllt, künftig die Mehrwegsysteme konkurrierender 

Branchen finanzieren müsste. Das kann nicht gewollt sein und wäre zudem nur schwer kom-

munizierbar. 

 

Eine Abgabe auf Mehrwegverpackungen wäre auch kontraproduktiv für den Erhalt der etab-

lierten Mehrwegpools gemeinschaftlich genutzter Glaspfandflaschen der Brauereien. Sie 

würde nämlich ausgerechnet diejenigen Unternehmen belasten, die sich für den Erhalt dieser 

Pools einsetzen, indem sie regelmäßig neue Flaschen in die Pools einspeisen. Die vielen Tritt-

brettfahrer unter den Nutzern der gemeinschaftlichen Flaschen blieben unbelastet. Dies 

würde die Neigung, neue Flaschen in die klimafreundlichen Pools einzuspeisen, deutlich ver-

ringern und für die Pools bestünde die Gefahr, dass sie verarmen und altern. Außerdem 

würde es die Attraktivität von Individualpools, in denen lediglich ein Hersteller seine eigenen 

Flaschen nutzt, deutlich erhöhen. Zur Eindämmung der Flaschenvielfalt arbeitet die deutsche 

Brauwirtschaft seit Jahren an einer Reduzierung solcher Individualpools, diese Bemühungen 

könnten durch die Abgabe zukünftig deutlich erschwert werden. 

 

 






